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Checkliste nach der Geburt 
Anmeldung & Urkunden 
 
 Kind beim Standesamt anmelden innerhalb einer Woche 

 Geburtsurkunde und weitere Bescheinigungen erhalten 

 drei gebührenfreie Geburtsbescheinigungen lassen 

 Standesamt meldet automatisch beim Einwohnermeldeamt 

 wenn du dich noch nicht für einen Namen entschieden hast: 
Namen innerhalb eines Monats beim Standesamt melden 

 
 
Ärztliche Untersuchungen (U-Untersuchungen) 
 
 U2: zwischen dem 3. und 10. Lebenstag 

 U3: in der 4. bis 5. Lebenswoche/Hüftsonographie 

 weitere Untersuchungen (U4 bis U9) regelmäßig bis zum 6. Lebensjahr 

 Termine frühzeitig mit Kinderarzt/Kinderärztin machen 

 
 
Krankenversicherung & Versicherung des Kindes 
 
 Baby bei einer Krankenversicherung anmelden 

innerhalb von 2 Monaten nach der Geburt 

Wenn ein Elternteil gesetzlich versichert ist – Baby ist beitragsfrei mitversichert 

 Falls privat versichert: 

- passende Versicherung für das Kind wählen 

 
 
Finanzen & Anträge 
 
 Elterngeld innerhalb von 3 Monaten beantragen 

 Kindergeld beantragen (schriftlich oder online) 

 Steuer-Identifikationsnummer für das Kind kommt automatisch 

 Falls nötig: Kinderzuschlag prüfen und beantragen 

 Meldung beim Jobcenter innerhalb von vier Wochen  
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Elternzeit & Kurse 
 
 Elternzeit beim Arbeitgeber beantragen 

 Rückbildungskurs etwa 8 Wochen nach der Geburt anmelden 

 wenn das Kind betreut werden soll: frühzeitig Kitaplatz oder 
Tagespflegeperson suchen 

 
 
Hilfe & Unterstützung 
 

 bei Bedarf Haushaltshilfe (Haushaltshilfedienst) beantragen 

 Falls verheiratet oder getrennt: 
Unterhaltszahlung klären/Unterhaltsvorschuss beantragen 

 für alleinerziehende Eltern: Lohnsteuerklasse II beantragen 

 Beratungsstellen „Frühe Hilfen“ aufsuchen 
bei Unterstützungsbedarf (für Eltern mit Kindern bis 3 Jahre) 

 


